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Name Vorname

Straße Hausnummer

Postleitzahl Ort

Geburtsdatum E-Mail

Telefon privat Telefon dienstl.

MMiittgglliieeddsscchhaafftt::  aakkttiivv//ppaassssiivv

RReennnnrraadd            MMTTBB            TToouurreennrraadd

Ich wurde darauf hingewiesen, daß ich erst mit der
Genehmigung meines Aufnahmeantrages durch den
Vorstand als ordentliches Mitglied mit allen Rechten
und Pflichten gelte.
Der Vereinsbeitrag ist jährlich zu entrichten. Die Mit-
gliedschaft verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn
nicht 3 Monate vor Ablauf des Jahres schriftlich ge-
kündigt wird.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine
Daten ausschließlich im vereinseigenen Vereinsver-
waltungsprogramm gespeichert und nur für  Vereins-
zwecke ausgewertet werden dürfen.

Datum, Ort Unterschrift

Unterschrift Erziehungsberechtigter (bei Jugendlichen) 

Aktive und passive Mitglieder unterliegen den
Bestimmungen der Vereinssatzung. Nach Aufnahme
als ordentliches Mitglied erhalten sie ein Exemplar der
aktuellen Satzung und der Geschäftsordnung.

EEIINNZZUUGGSSEERRMMÄÄCCHHTTIIGGUUNNGG
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den RSC Grünberg
widerruflich, die von mir (uns) zu entrichtenden
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem
(unserem) Konto laut Beitragsordnung einzuziehen.

Name Kontoinhaber Kreditinstitut des Zahlers 

Zahlungspflichtiger IBAN Zahlungspflichtiger BIC

Datum Unterschrift Kontoinhaber

Der Lastschrifteinzug erfolgt mittels SEPA-Last-
schriftmandat, wobei die entsprechenden Daten
vom Kassenwart des RSC in das beiliegende
Formular »SEPA-Lastschriftmandat« übertragen
werden.

Dieses Formular wird dem Mitglied nochmals zur
Überprüfung vorgelegt und ist vom Zahlungspflich-
tigen zu unterschreiben.

BBEEIITTRRAAGGSSOORRDDNNUUNNGG
§ 1 Beitragspflicht

Mit Eintritt in den Verein ist jedes Mitglied bei-
tragspflichtig.

§ 2 Beitragsbeginn
Der Beitrag ist für das volle laufende Jahr, in dem
die Mitgliedschaft beginnt, zu zahlen.

§ 3 Beitragshöhe
Es gibt vier unterschiedlich hohe Beiträge.
1. Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler über

18 Jahre und Absolventen/innen des
Bundesfreiwilligendienstes oder des Frei-
willigen Sozialen Jahres (FSJ)*

2. Studenten und Auszubildende*
3. Erwachsene*
4. Familien*

Der zur Zeit gültige Beitrag ist für die
unter 1. aufgeführten Mitglieder 15,– €
unter 2. aufgeführten Mitglieder 21,– €
unter 3. aufgeführten Mitglieder 35,– €
unter 4. aufgeführten Mitglieder 75,– €

Schüler über 18 Jahre, Absolventen/innen des Bun-
desfreiwilligendienstes, des Freiwilligen Sozialen Jah-
res sowie Studenten erhalten den vergünstigten Mit-
gliedsbeitrag jedoch nur, wenn sie einen gültigen Nach-
weis bis zum Abbuchungstermin (jeweils der 15. Januar
eines jeden Jahres) dem Kassenwart vorlegen.

§ 4 Beitragsfreie Mitglieder
Ehrenmitglieder werden als beitragsfreie Mit-
glieder geführt.

* Die zutreffende Beitragshöhe ist anzukreuzen.

Grünberg, den 1. Januar 2019

 


